
Ist es angemessen und erforderlich, einerseits den freiwil
ligen Ruhestandseintritt ab der Vollendung des 60. bzw. 
63. Lebensjahres mit einer dauerhaften Kürzung des Ruhe
gehalts zu erschweren, andererseits eine freiwillige Weiter
beschäftigung über das vollendete 65. Lebensjahr aus
zuschließen, wenn nicht der Dienstherr ausnahmsweise ein 
besonderes Interesse an der Weiterbeschäftigung hat? 

Entfällt die Angemessenheit und Erforderlichkeit der Alters
grenzenregelung in § 50 Abs. 1 Hessisches Beamtengesetz 
durch die günstigeren Regelungen für Altersteilzeitbeschäf
tigte einerseits, die Beamtinnen und Beamten auf Zeit ande
rerseits? 

Welche Bedeutung für die Kohärenz kommt den unter
schiedlichen Regelungen im Dienst-, Arbeits- und Sozialver
sicherungsrecht zu, die einerseits eine dauerhafte Heraufset
zung des Alters anstreben, mit dem Renten- oder Ruhe
gehaltsleistungen ungekürzt bezogen werden können, ande
rerseits die Kündigung wegen Erreichens des für die Regel
altersrente vorgesehenen Lebensalters verbieten, andererseits 
mit dem Erreichen genau dieses Alters die Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses zwingend eintreten lassen? 

Spielt es für die Kohärenz eine Rolle, dass die schrittweise 
Heraufsetzung der Altersgrenzen in der Sozialversicherung 
und dem Beamtenrecht des Bundes und einiger Länder vor
rangig dem Interesse der Beschäftigten dient, so spät wie 
möglich, den verschärften Voraussetzungen einer abschlags
freien Altersrente oder eines abschlagsfreien Ruhegehalts un
terworfen zu werden? Sind diese Fragen deshalb unbeacht
lich, weil für Beamtinnen und Beamte im Geltungsbereich 
des Hessischen Beamtengesetzes noch keine Heraufsetzung 
der Altersgrenzen erfolgt ist, obwohl diese Heraufsetzung 
für die im Arbeitsverhältnis Beschäftigten demnächst wirk
sam werden wird? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. L 303, S. 16 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts 
Frankfurt am Main (Deutschland) eingereicht am 2. April 

2010 — Peter Köhler gegen Land Hessen 

(Rechtssache C-160/10) 

(2010/C 161/35) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Peter Köhler 

Beklagter: Land Hessen 

Vorlagefragen 

1. Liegt den Regelungen im Hessischen Beamtengesetz zu der 
für die Beamtinnen und Beamten grundsätzlich zwingenden 
Altersgrenze mit der Folge eines Übertritts in den Ruhestand 
nach unionsrechtlichen Maßstäben ein auf das Allgemein
wohl ausgerichtetes Ziel zugrunde? 

Insoweit stellen sich vor allem folgende Einzelfragen: 

Welche Anforderungen sind im Einzelnen an ein solches 
dem Allgemeinwohl verpflichtetes Ziel aus unionsrechtlicher 
Sicht zu stellen? Welchen ergänzenden Fragestellungen zur 
Sachverhaltsaufklärung müsste das vorlegende Gericht zu
sätzlich nachgehen? 

Stellt das Interesse an einer Einsparung von Haushaltsmitteln 
und Personalkosten, hier in der Gestalt der Vermeidung von 
Neueinstellungen und der damit einhergehenden Vermin
derung von Personalausgaben, ein legitimes Ziel i. S. d. 
Art. 6 Abs. 1 RL 2000/78/EG dar? 

Kann das Ziel eines Dienstherrn an einer gewissen Planungs
sicherheit hinsichtlich des endgültigen Ausscheidens von Be
amtinnen und Beamten als legitimes Ziel des Allgemein
wohls anerkannt werden, und zwar auch dann, wenn jeder 
Dienstherr im Geltungsbereich des Hessischen Beamtenge
setzes oder des Beamtenstatusgesetzes eigene Personalpla
nungsvorstellungen entwickeln und durchsetzen kann? 

Kann das Interesse an einer „günstigen Altersschichtung“, 
einem „günstigen Altersaufbau“ als Ziel des Allgemeinwohls 
anerkannt werden, obwohl es insoweit an allgemeinen Stan
dards oder gesetzlichen Regelungen zur Richtigkeit einer 
Altersschichtung, eines Altersaufbaus fehlt? 

Kann das Interesse, Beförderungsmöglichkeiten für vorhan
dene, bereits eingestellte Beamtinnen und Beamte zu schaf
fen, als legitimes Ziels des Allgemeinwohls i. S. d. Art. 6 
Abs. 1 RL 2000/78/EG angesehen werden? 

Verfolgt eine Altersgrenzenregelung zur Vermeidung von 
einzelnen Rechtsstreitigkeiten mit älteren Beschäftigten we
gen des Fortbestandes ihrer Dienstfähigkeit ein legitimes Ziel 
des Allgemeinwohls?
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Setzt der Allgemeinwohlbezug i. S. d. Art. 6 Abs. 1 RL 
2000/78/EG ein einzelne Dienstherren und/oder Arbeitgeber 
übergreifendes Konzept der Arbeitsmarktpolitik im Bereich 
der unselbstständigen Beschäftigung voraus, wenn ja mit 
welchem Grad an Einheitlichkeit und Verbindlichkeit? 

Können einzelne Arbeitgeber oder Dienstherren für Grup
pen von Beschäftigten, hier begrenzt auf die Beamtinnen 
und Beamten im Geltungsbereich des Hessischen Beamten
gesetzes, mit dermaßen beschränkt geltenden Altersgrenzen
regelungen überhaupt Allgemeinwohlziele verfolgen? 

Unter welchen Voraussetzungen kann das von einzelnen 
Dienstherren verfolgbare, aber nicht bindend vorgegebene 
Ziel als dem Allgemeinwohl i. S. d. Art. 6 Abs. 1 RL 
2000/78/EG dienend angesehen werden, aufgrund des Über
tritts in den Ruhestand besetzbar gewordene Stellen durch 
Neueinstellungen, ggf. nach vorheriger Beförderung bereits 
vorhandener Beschäftigter zu besetzen? Müssen für den All
gemeinwohlbezug über pauschale Behauptungen, die Rege
lung diene diesem Ziel, auch statistische Daten oder sonstige 
Erkenntnisse vorliegen, die auf die hinreichende Ernsthaftig
keit und tatsächliche Realisierung einer solchen Zielsetzung 
schließen lassen? 

2. Welche Anforderungen sind an die Angemessenheit und 
Eignung einer Altersgrenzenregelung im Sinne der im Hes
sischen Beamtengesetz enthaltenen Regelungen konkret zu 
stellen? 

Bedarf es näherer Ermittlungen, um die — voraussichtliche 
— Anzahl der freiwillig über die Altersgrenze hinaus im 
Dienst verbleibenden Beamtinnen und Beamten im Verhält
nis zur Zahl derjenigen zu bestimmen, die jedenfalls mit 
dem Erreichen der Altersgrenze eine abschlagsfreie Versor
gung beziehen und deshalb auf jeden Fall aus dem Dienst 
ausscheiden wollen? Wäre es nicht angemessen, insoweit der 
Freiwilligkeit den Vorrang vor einem zwangsweisen Aus
scheiden einzuräumen, solange durch Regelungen zur Kür
zung des Ruhegehalts bei Inanspruchnahme vor dem Errei
chen der Regelaltersgrenze dafür gesorgt wird, dass unange
messene Aufwendungen für den Versorgungshaushalt und 
damit verbundenen Personalkosten vermieden werden? (Frei
willigkeit vor Zwang als angemessenere und im Ergebnis 
kaum weniger geeignete Regelung) 

Kann es als angemessen und erforderlich angesehen werden, 
für Beamtinnen und Beamte pauschal mit dem Erreichen 
eines bestimmten höheren Lebensalters wie hier dem Errei
chen des 65. Lebensjahres die Dienstunfähigkeit unwiderleg
lich zu vermuten und deshalb das Beamtenverhältnis auto
matisch enden zu lassen? 

Ist es angemessen, die an sich mögliche Weiterbeschäftigung 
im Beamtenverhältnis jedenfalls bis zum vollendeten 68. 
Lebensjahr ausschließlich an besondere Interessen des 
Dienstherrn zu knüpfen, ohne solche Interessen jedoch die 
Beendigung des Beamtenverhältnisses ohne jede rechtliche 
Möglichkeit einer erneuten Berufung in das Beamtenverhält
nis zu erzwingen? 

Führt eine Altersgrenzenregelung, die zum zwangsweisen 
Ausscheiden aus der Beschäftigung führt, anstelle sich auf 
die nach Art. 6 Abs. 2 RL 2000/78/EG zulässige Festlegung 
der Voraussetzungen eines Anspruchs auf eine ungekürzte 
Versorgung zu beschränken, zu einer unangemessenen Ab
wertung der Belange lebensälterer Menschen im Verhältnis 
zu den grundsätzlich nicht höherwertigen Belangen jüngerer 
Menschen? 

Soweit das Ziel einer Erleichterung von Neueinstellungen 
und/oder Beförderungen als legitim anerkannt wird, fragt 
sich, welche näheren Anforderungen in tatsächlicher Hin
sicht zu stellen sind, um nachzuweisen, bis zu welchem 
Grad entsprechende Möglichkeiten tatsächlich genutzt wer
den, bei jedem einzelnen Dienstherrn, der die Altersgrenzen
regelung für sich beansprucht oder bei allen der gesetzlichen 
Regelung unterfallenden Dienstherren, einschließlich oder 
ausschließlich des allgemeinen Arbeitsmarktes? 

Ist es angesichts der heute schon erkennbaren demografisch 
bedingten Lücken im Arbeitsmarkt, dem alsbald eintreten
den Bedarf an Fachkräften aller Art, d. h. auch im öffent
lichen Dienst des Bundes und in den Ländern, angemessen 
und erforderlich, dienstfähige Beamtinnen und Beamte, die 
ihr Amt weiter ausüben wollen, derzeit gleichwohl zum 
Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis zu zwingen, ob
wohl alsbald ein erheblicher und durch den Arbeitsmarkt 
kaum zu deckender Personalbedarf bestehen wird? Sind in
soweit branchenbezogene Arbeitsmarktdaten erforderlich, 
die später ggf. noch zu erheben wären? 

3. Welche Anforderungen sind an die Kohärenz der hessischen 
und ggf. auch der bundesrechtlichen Regelungen zu Alters
grenzenregelungen zu stellen? 

Kann das Verhältnis von § 50 Abs. 1 Hessisches Beamten
gesetz und § 50 Abs. 3 Hessisches Beamtengesetz als wider
spruchsfrei angesehen werden, wenn die grundsätzlich mög
liche Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus al
lein von den Interessen des Dienstherrn abhängig ist? 

Ist § 50 Abs. 3 Hessisches Beamtengesetz richtlinienkon
form ggf. dahin auszulegen, dass zur Vermeidung einer un
angemessenen Diskriminierung wegen des Alters eine Wei
terbeschäftigung immer dann zu erfolgen hat, wenn ihr 
keine dienstlichen Gründe entgegenstehen? Welche Anforde
rungen wären an das Vorliegen solcher Gründe ggf. zu stel
len? Ist insoweit anzunehmen, dass dienstliche Interessen die 
Weiterbeschäftigung schon dann erfordern, wenn andern
falls eine nicht zu rechtfertigende Diskriminierung wegen 
des Alters eintreten würde? 

Wie könnte eine dermaßen gebotene Auslegung von § 50 
Abs. 3 Hessisches Beamtengesetz trotz der zwischenzeitlich 
eingetretenen Beendigung des Beamtenverhältnisses zu einer 
Fortsetzung oder einem Wiederaufleben des Beamtenverhält
nisses des Klägers nutzbar gemacht werden? Müsste in die
sem Fall § 50 Abs. 1 Hessisches Beamtengesetz jedenfalls bis 
zum Vollendung des 68. Lebensjahres außer Anwendung 
bleiben?

DE 19.6.2010 Amtsblatt der Europäischen Union C 161/27



Ist es angemessen und erforderlich, einerseits den freiwil
ligen Ruhestandseintritt ab der Vollendung des 60. bzw. 
63. Lebensjahres mit einer dauerhaften Kürzung des Ruhe
gehalts zu erschweren, andererseits eine freiwillige Weiter
beschäftigung über das vollendete 65. Lebensjahr aus
zuschließen, wenn nicht der Dienstherr ausnahmsweise ein 
besonderes Interesse an der Weiterbeschäftigung hat? 

Entfällt die Angemessenheit und Erforderlichkeit der Alters
grenzenregelung in § 50 Abs. 1 Hessisches Beamtengesetz 
durch die günstigeren Regelungen für Altersteilzeitbeschäf
tigte einerseits, die Beamtinnen und Beamten auf Zeit ande
rerseits? 

Welche Bedeutung für die Kohärenz kommt den unter
schiedlichen Regelungen im Dienst-, Arbeits- und Sozialver
sicherungsrecht zu, die einerseits eine dauerhafte Heraufset
zung des Alters anstreben, mit dem Renten- oder Ruhe
gehaltsleistungen ungekürzt bezogen werden können, ande
rerseits die Kündigung wegen Erreichens des für die Regel
altersrente vorgesehenen Lebensalters verbieten, andererseits 
mit dem Erreichen genau dieses Alters die Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses zwingend eintreten lassen? 

Spielt es für die Kohärenz eine Rolle, dass die schrittweise 
Heraufsetzung der Altersgrenzen in der Sozialversicherung 
und dem Beamten-recht des Bundes und einiger Länder vor
rangig dem Interesse der Beschäftigten dient, so spät wie 
möglich, den verschärften Voraussetzungen einer abschlags
freien Altersrente oder eines abschlagsfreien Ruhegehalts un
terworfen zu werden? Sind diese Fragen deshalb unbeacht
lich, weil für Beamtinnen und Beamte im Geltungsbereich 
des Hessischen Beamtengesetzes noch keine Heraufsetzung 
der Altersgrenzen erfolgt ist, obwohl diese Heraufsetzung 
für die im Arbeitsverhältnis Beschäftigten demnächst wirk
sam werden wird? 

Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Ireland, 
eingereicht am 7. April 2010 — Phonographic 

Performance (Ireland) Ltd/Irland und Attorney General 

(Rechtssache C-162/10) 

(2010/C 161/36) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

High Court of Ireland 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Phonographic Performance (Ireland) Ltd 

Beklagte: Irland und Attorney General 

Vorlagefragen 

1. Ist ein Hotelbetreiber, der in den Gastzimmern Fernsehappa
rate und/oder Radios aufstellt, zu denen er ein Sendesignal 
übermittelt, im Sinne des Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 
2006/115/EG ( 1 ) des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 (kodifizierte Fassung) ein „Nutzer“, 
der eine „öffentliche Wiedergabe“ eines in einer Rundfunk
sendung abgespielten Tonträgers vornimmt? 

2. Wenn Frage 1 zu bejahen ist: Sind die Mitgliedstaaten nach 
Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115/EG verpflichtet, einen 
Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung durch 
den Hotelbetreiber für das Abspielen des Tonträgers zusätz
lich zu der angemessenen Vergütung hierfür durch den 
Rundfunksender vorzusehen? 

3. Wenn Frage 1 zu bejahen ist: Ist es den Mitgliedstaaten nach 
Art. 10 der Richtlinie 2006/115/EG gestattet, Hotelbetreiber 
von der Verpflichtung zur Zahlung „einer einzigen angemes
senen Vergütung“ freizustellen, weil es sich um eine „private 
Benutzung“ im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Buchst. a der 
Richtlinie 2006/115/EG handelt? 

4. Ist ein Hotelbetreiber, der in Gastzimmern Geräte (anderer 
Art als Fernseh- oder Radiogeräte) und Tonträger in physi
scher oder digitaler Form zur Verfügung stellt, die mit einem 
solchen Gerät abgespielt oder gehört werden können, ein 
„Nutzer“, der eine „öffentliche Wiedergabe“ der Tonträger 
im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115/EG 
vornimmt? 

5. Wenn die Frage 4 zu bejahen ist: Ist es den Mitgliedstaaten 
nach Art. 10 der Richtlinie 2006/115/EG gestattet, Hotel
betreiber von der Verpflichtung zur Zahlung „einer einzigen 
angemessenen Vergütung“ freizustellen, weil es sich um eine 
„private Benutzung“ im Sinne von Art. 10 Abs. 1 Buchst. a 
der Richtlinie 2006/115/EG handelt? 

( 1 ) Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie 
zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Be
reich des geistigen Eigentums (kodifizierte Fassung) (ABl. L 376, 
S. 28). 

Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale di Isernia 
(Italien), eingereicht am 2. April 2010 — Strafverfahren 

gegen Aldo Patriciello 

(Rechtssache C-163/10) 

(2010/C 161/37) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunale di Isernia
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